
VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

BUNDESSEKTION RICHTER UND STAATSANWÄLTE IN DER GÖD 

An das 

Präsidium des Nationalrats 

1010 Wien 
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Parlament 

Wien, am 04.03.1996 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das BDG und andere Gesetze geändert werden (dien­

strechtliches Budgetbegleitgesetz) 

Begutachtungsverfahren 

In der Anlage wird eine Stellungnahme der Vereinigung der österreichischen Richter und der 

Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst zum o.a. 

Gesetzesentwurf in 25-facher Ausfertigung übersandt. 

IIochachtungsvoll 

~ y 
Dr. Barbara IIelige 

Vorsitzende und Vizepräsidentin 

Anlage 

Justizpalast, Museumstr.12, 1016 Wien 

TeLNr.: 0222/52152/3644, Fax: 0222/52152/3643 
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Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem das 8GO und 

andere Gesetze geändert werden ( dienstrechtlic~es 

Budgetbegleitgesetz ) 

Die Vereinigung der 6sterreichisc~en Richter und die Bundessektion 

Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 

nehmen zur Anderung des § 44 Gehaltsoesetz und zur Änderung des 

Richterdienstgesetzes ( Arti~el VJr ) wie fol~t Stellung: 

Oie genannt3n Bestimmungen regeln die Oiens~zulage der Richter und 

S t: a a t s Cl n\rJ 13 1 t e , sowie diverse Zus~hläge zu dieser Zulage, die 

durch die Änderung ebenFalls betrof~en sind. Im Hinblick darauf, 

daß Richter und Staatsanw~lte aufgrund der Stru~tur ihrer Arbeit 

k ein e Ei x e 0 i e n s tz e i t hab en, so n d 8 rn ihr e Ar bei t na c h den Er f 0 r der 

nissen des Arbeitsanfalls einzurichten haben, ist eine Überstunden 

ve~gütung an sich undenk~ar. Aus diesen Gründen wurde 1988 die bis 

dah~n den Richtern zuerkannte Belastungszulage, die rechtlich als 

pauschalierte Überstundenvergütung konstruiert war, in die Dienst­

zulage umg9wandelt. Mit dieser Dienstzulage sind alle zeitlichen 

und mengenmijßigen Mehraufwendungen abgegolten. Wie schon ausgeführ~ 

ist die H6he der Die4nstzulage von der tatsächlichen Arbeitsleistu~~ 

unabhängig, für außerordentliche Mehrlstungen im Zusammenhang mit 

Gro~erfahren ist eine Abgeltung in ~einer Weise m5g1ich. 

Wenn nun diese Zulage im ZUGe der Verhandlungen zum Sparpaket nam­

haft ge~ürzt wird, so steht dieser ~ürzung aber in keiner Weise 

eine arbeitsmäßige Entlastung gegenüber. Es handelt sich 

damit schlicht um eine Kürzung des Monatsbezuges bei gleichbleiben 

der Arbeitsverpflichtung ). Eine derartige Maßnahme wurde weder in 

den Medien angekü~digt, noch nach den Verhandlungen offengelegt. 

Die Richter und Staatsanwälte haben dieser Kürzung ihrer Bezüge, 

die zwischen 643,- und 2.085,-S monatlich ausmacht niemals zuge­

stimmt und lehnen sie im Hinblisk darauf, daß sie einen unverhält­

nismäßigen Beitrag zum Sparpaket einforde~t, zur Gänze ab. Diese 

Ablehnung wird noch dadurch verstärkt, daß bisherige Unter~uchun­

gen durch ein unabhängiges Schweizer Beratungsunternehmen eine 

Arbeitsbelastung der untersuchten Richter ergeben haben, die schon 
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schon jetzt über einer üblichen zeitlichen Bealstung in anderen 

Berufen zuzüglich schon einberechneter Mehrleistung liegt. 

Die Vereinigung der 6sterreichischen Richter und die Bundessektion 

Richter und Staatsanwälte in der gewerkschaft öffentlicher Dienst 

lehnen die vorgeschlagenen Bestimmungen zur Gänze ab, erklären 

aber zu den restlichen 3estimmungen des Sparpakets, insbesondere 

auch zur Nullohnrunde eine negative Stellungnahme nicht abgeben zu 

wollen und diese BestimmunGen als notwendigen 8eitrag des öffent­

lichen Dienstes zur Konsolirlierung des 8undeshaushalts zu 
akzeocieren. 

1/SN-11/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




